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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Immobilienpreise steigen in den letzten Jahren konti-
nuierlich an und gleichzeitig sinken die Zinsen für Kredite. 
Ist der Kauf einer Immobilie auf Kredit heute durch die 
niedrigen Zinsen günstiger als vor 10 Jahren oder durch 
den Preisanstieg insgesamt teurer geworden? Eine eigen-
genutzte Wohnung kostet im Jahr 2006 300.000 € und 
wird mit einem Zins von 4,5 % p.a. und einer monatlichen 
Rate (Zins und Tilgung) von 1.500 € finanziert. Nach knapp 
31 Jahren ist der Kredit vollständig zurückgezahlt und 
es sind 555.407 € Zins und Tilgung an die Bank gezahlt 
worden. 

Laut einer Statistik des „Statistischen Bundesamtes“ ist 
von 2006 bis 2016 ein Preisanstieg von durchschnittlich 
41 Prozent bei Wohnimmobilien zu verzeichnen. Unter 
dieser Voraussetzung kostet diese Wohnung im Jahr 2016 
423.000 €. Auch hier wird die Wohnung über einen Kredit 
mit einem Zins von 1,8 % p.a. finanziert und die monat-
liche Rate beträgt  1.500 €. 

Der Kredit ist auch nach knapp 31 Jahren vollständig 
zurückgezahlt und es sind 550.289 € Zins und Tilgung 
geleistet worden. 

In beiden Fällen ist die finanzielle Belastung 1.500 € 
pro Monat und nach knapp 31 Jahren ist die Wohnung 
bezahlt. 

Allerdings kann der niedrige Zins nicht für die gesamte 
Laufzeit des Darlehens festgeschrieben werden. Daher 
kann ein zukünftiger Anstieg der Zinsen bei hohen Immo-
bilienpreisen eine Finanzierung insgesamt gefährden. In 
dem Beispiel (Kaufpreis 423.000 €) würde ein Anstieg der 
Zinsen nach 10 Jahren um 3 % p.a. bei ansonsten gleichen 
Bedingungen die Laufzeit des Darlehens auf 43 Jahre  
und 9 Monate verlängern.

Daher sollte der Käufer einer Immobilie einen zukünftigen 
Anstieg der Zinskosten in seine Überlegungen mit 
einbeziehen und zu Beginn nicht an die Grenzen seiner 
finanziellen Möglichkeiten gehen.   

➔  Verfahrensrecht....……………………………………………

*Erklärungen siehe Seite 4

Zinsen auf Steuern
Noch verfassungsgemäß?

Zinsen

fällig?

Steuernachzahlungen sind 15 Monate nach Ablauf des Kalen-
derjahrs, in dem sie entstanden sind, zu verzinsen. Der Zinssatz 
beträgt 0,5 % pro Monat, also 6 % pro Jahr. Vor dem Hintergrund 
des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus wurde eine Vielzahl von 
Klagen gegen die Höhe des Zinssatzes erhoben.
Der Bundesfinanzhof sieht in der nicht marktüblichen Höhe des 
Zinssatzes keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes, da bei allen Betroffenen der gleiche Zinssatz 
zugrunde gelegt wird. Auch ist die Höhe des Zinssatzes nicht 
unverhältnismäßig, weil sie innerhalb des gesetzgeberischen 
Gestaltungsspielraums liegt. Einen Anspruch auf Erlass der Zinsen 
verneinte das Gericht unabhängig von den Ursachen einer späten 
oder verzögerten Steuerfestsetzung.
Hinweis: Auch Steuererstattungen werden 15  Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind, mit dem 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat verzinst.

Termine Juni 2018*

Umsatzsteuer4             11. 6. 2018        14. 6. 2018  8. 6.  2018

Sozialversicherung5 27. 6. 2018    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer 11. 6. 2018  14. 6. 2018 8. 6. 2018
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer 11. 6. 2018  14. 6. 2018 8. 6. 2018
Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer 11. 6. 2018  14. 6. 2018 8. 6. 2018
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3

 Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2
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➔  Umsatzsteuer …………………………………..…………

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheit-
lichen Leistung nur ein einziger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. 
Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die Hauptleistung anzuwenden ist. 
Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die Neben-
leistung bestimmt werden können. Liegen hingegen getrennte Leistungen 
vor, ist auf jede Leistung der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, 
auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde.
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen 
oder Handlungen eines Unternehmers für den Kunden so eng miteinander 
verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche 
Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre.
Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile 
als Hauptleistung, andere Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, 
die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Leistung ist als 
Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, 
sondern lediglich das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen.
Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckge-
bäudekomplexes – bestehend aus einem Stadion mit den dazugehörigen 
Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von entgeltlichen Besichtigungstou-
ren zu besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Museum zu 
besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung vor. Als 
einheitliche Leistung 
war diese einem ein-
heitlichen Steuersatz 
zu unterwerfen.

Die in einer ordnungsgemäßen 
Rechnung ausgewiesene Vorsteuer 
ist nur abziehbar, wenn die Ein-
gangsleistung für umsatzsteuerpflich-
tige Umsätze verwendet wird. 
Die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung richtet sich 
nach der Verwendungs-
absicht im Zeitpunkt der Eingangsleistung. Entspricht die spätere tatsächliche 
Verwendung nicht der ursprünglichen Verwendungsabsicht und ergibt sich 
hierdurch ein geringerer oder höherer Vorsteuerabzug, muss eine Berichtigung 
vorgenommen werden.
Der Berichtigungszeitraum beträgt bei Grundstücken, grundstücksgleichen 
Rechten oder Gebäuden auf fremdem Grund und Boden zehn Jahre.
Das Finanzgericht RheinlandPfalz hat entschieden, dass eine Vorsteuerbe-
richtigung vorzunehmen sei, wenn in einem gemischt genutzten Gebäude 
die umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit eingestellt wird und sich dadurch die 
ursprünglichen Verwendungsverhältnisse geändert haben.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirt-
schaftsguts entfallenden Vorsteuerbeträge müssen mehr als 1.000 € betragen, 
damit die Berichtigungsvorschrift zur Anwendung kommen kann.

➔  Umsatzsteuer ....…………………………………………

Änderung der
Gebäudenutzung
An Vorsteuerberichtigung 
denken

Lückenlose Rechnungsnummern
Formeller Mangel?
Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, besteht keine 
Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungs-
nummern. So entschied es das Finanzgericht Köln im Fall 
eines Unternehmers, der über das Internet Veranstaltun-
gen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten nach der Bu-
chung eine automatisiert erzeugte Buchungsbestätigung 
und Rechnung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer 
war eine computergestützt generierte Kombination aus 
Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und 
Rechnungsdatum. Die Buchungsnummer war damit 
eindeutig und einmalig, jedoch bezogen auf die vorher-
gehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe.
Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe 
einer lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummer keine 
Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Regelung des 
Umsatzsteuergesetzes, wonach eine Rechnung eine 
fortlaufende und einmalige Rechnungsnummer ent-
halten muss, greift nur zum Zwecke der Kontrolle des 
Vorsteuerabzugs.
Hinweis: Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im konkreten Fall 
waren die Aufzeichnungen geordnet und vollständig. Es 
gab keine Anhaltspunkte für nicht oder falsch erfasste 
Betriebseinnahmen, fehlende Rechnungsstellung oder 
Fehler bei den Buchungsnummern. Nutzt ein Unterneh-
mer bei der Vergabe von Rechnungsnummern ein System, 
aus dem sich eine lückenlose Abfolge von Nummern 
ergeben müsste, führen fehlende Rechnungsnummern 
zu einem formellen Mangel der Buchführung.

Ein Rechtsanwalt war neben seiner anwaltlichen Tätig-
keit als selbstständiger, extern bestellter Datenschutzbe-
auftragter (DSB) tätig. Bei Abgabe seiner Steuererklärun-
gen vertrat er die Auffassung, als DSB freiberuflich tätig 
zu sein. Das Finanzamt hingegen ordnete diese Tätigkeit 
als gewerblich ein und setzte Gewerbesteuermessbe-
träge fest. Das Finanzgericht München folgte dieser 
Beurteilung. Als DSB übe der Steuerpflichtige keine im 
Einkommensteuergesetz aufgezählte freiberufliche Tä-
tigkeit (Katalogberufe) aus, insbesondere nicht die eines 
Rechtsanwalts oder eine diesem Berufsbild ähnliche 
Tätigkeit. Vielmehr handele es sich bei dem Beruf des 
DSB um ein eigenständiges Berufsbild. Die Beratungs-
tätigkeit des DSB setze neben betriebswirtschaftlichen 
Grundkenntnissen in erheblichem Umfang Kenntnisse 
aus anderen Wissenschaftsbereichen voraus, wie u. a. 
umfangreiche juristische Kenntnisse zum Datenschutz-
recht sowie weitreichende technische und pädagogische 
Kenntnisse und Fähigkeiten.
Folglich sei ein selbstständiger, externer DSB gewerb-
licher Unternehmer und als solcher dazu verpflichtet, 
Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsauf-
nahmen Abschlüsse zu machen, wenn die Vorausset-
zungen, wie beispielsweise hier ein Gewinn von mehr 
als 60.000 €, vorliegen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Einkommensteuer……………………………

➔  Einkommensteuer……………………………

Datenschutzbeauftragter
Gewerblich oder freiberuflich?

Einheitliche Leistung
Einheitlicher Steuersatz!
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Werden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen im Wege der vorweggenommenen Erbfol-
ge an mehrere Rechtsnachfolger unentgeltlich 
übertragen, gilt der landwirtschaftliche Betrieb 
als aufgegeben.
Ein Land- und Forstwirt übertrug seinen ruhenden 
(verpachteten) Betrieb, aus dem er Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft erzielte, im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge auf eine Tochter 
und zwei Enkelkinder. Das Finanzamt ging von 
einer Betriebsaufgabe aus und erfasste bei der 
Einkommensteuerfestsetzung des betreffenden 
Veranlagungszeitraums einen Aufgabegewinn.
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Demnach 
liegt bei einer Übertragung im Wege der vorweg-
genommenen Erbfolge eine Betriebsaufgabe vor, 
wenn die Rechtsnachfolger nicht mitunternehme-
risch verbunden sind. Da der Übertragende nur 
über einen ruhenden Betrieb verfügte, der nicht 
aus mehreren Teilbetrieben bestand, war auch 
nicht von der Übertragung solcher Teilbetriebe 
auszugehen, die zu Buchwerten hätten fortgeführt 
werden können.

Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte des 
Grund und Bodens und des Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur 
für die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten geltend gemacht werden 
kann. Die anteiligen Werte können nach der Immobilienwertermittlungsverordnung 
ermittelt werden. Diese kennt drei Bewertungsverfahren: Vergleichswert, Ertragswert 
und Sachwert. Der Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach dem Sachwert-
verfahren. Nur bei Grundstücken, die Gewerbe- und Wohnzwecken dienen, kann im 
Einzelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfahren angewendet werden, wenn 
es die tatsächlichen Wertverhältnisse besser abbildet.
Tipp: Ist der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies ak-
zeptieren, wenn die Aufteilung grundsätzlich den realen Wertverhältnissen entspricht 
und wirtschaftlich haltbar erscheint.

➔  Einkommensteuer…………………………………………………………

Kaufpreis für Grundstück
Aufteilung nach Sachwerten

Übertragung aller Flächen
Betriebsaufgabe droht!

Eine Ansparabschreibung ist ausgeschlossen, wenn 
die geplanten Anschaffungen im Rahmen eines 
Liebhabereibetriebs erfolgen sollen.
Die Inhaberin eines Schreibbüros erklärte im Jahr 
der Betriebseröffnung einen Verlust. Darin enthal-
ten war eine Ansparabschreibung für Existenzgrün-
der. Die geplanten Anschaffungen wurden nicht 
realisiert, Einnahmen aus der geplanten Tätigkeit 
fielen ebenfalls nicht an. Auch in den Folgejahren 
wurden keine Einnahmen erzielt. Das Finanzamt 
erkannte die Verluste für die gesamten Zeiträume 
nicht an. Die Unternehmerin war dagegen der 
Ansicht, dass zumindest der Verlust im Grün-
dungsjahr einschließlich der Ansparabschreibung 
zu berücksichtigen sei.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine steuer-
mindernde Ansparabschreibung in einem solchen 
Fall nicht gebildet werden kann. Dies kommt nur 
für einen Betrieb infrage, der aktiv tätig ist. Steht 
hingegen zum Zeitpunkt der Erstellung der Ge- 
winnermittlung für den betreffenden Zeitraum 
bereits fest, dass eine gewinnbringende Tätigkeit 
nicht mehr ausgeübt werden kann, kommt dies 
einer Betriebsaufgabe gleich. Damit ist eine An-
sparabschreibung nicht mehr möglich.
Hinweis: Die Ansparabschreibung wurde grund-
sätzlich ab dem Veranlagungszeitraum 2007 durch 
den Investitionsabzugsbetrag abgelöst. Die Grund-
sätze dürften aber auch aktuell Anwendung finden.

Liebhaberei?
Kein Investitionsabzugsbetrag

Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, 
wenn es das 25.  Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung 
mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann.
Das Finanzgericht des Landes SachsenAnhalt verlangt allerdings die ernsthafte 
Ausbildungswilligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Be-
scheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. 
Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche 
Bewerbungen unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder 
Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar 
sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat.
Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld aus-
gezahlt, ist nach diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit 
Wirkung für die Zukunft möglich.

➔  Einkommensteuer…………………………………………………………

Kein Ausbildungsplatz?
Nachweis für Kindergeld erforderlich

➔  Einkommensteuer…………………………………………………………

Betriebsausflug am Wochenende
Ausgaben abzugsfähig?
Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25jähriges Bestehen von Freitag 
bis Sonntag in aufwendigem Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäfts-
partner und Arbeitnehmer). Die Gesamtkosten betrugen 240.000 €. Neben der Vor-
standssitzung, der Mitgliederversammlung und der Jubiläumsveranstaltung gab es ein 
umfangreiches Rahmenprogramm, wie Beachparty, Jubiläumsmarkt und Schifffahrt 
auf dem Rhein mit Abendessen. Der Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten.
Die auf Übernachtungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte das 
Finanzamt als nicht abzugsfähige Aufwendungen für Geschenke, weil sie je Person 
mehr als 35 € betrugen.
Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, 
dass das Jubiläums-Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedan-
kenaustausch der Teilnehmer diente. Es konnte keinen Geschenkecharakter in den 
Kosten für Übernachtung und Rahmenprogramm erkennen. Nach Auffassung des 
Gerichts waren diese deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig.
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➔  Erbschaftsteuer ....……

Vorerbschaft
Gestaltung vorab prüfen

➔  Verfahrensrecht .………………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-

rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.06.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war die auf 
Sozialhilfe angewiesene Lebensgefährtin des Erblassers Vorerbin 
eines Vermögens von 360.000 €. Nacherbe sollte u. a. ein ge-
meinnütziger Verein sein. Um den Sozialhilfeträger vom Zugriff 
auf die Erbschaft auszuschließen, hatte der Erblasser angeordnet, 
dass der Vorerbin jeweils nur der nach dem Sozialhilferecht an-
rechnungsfreie Betrag ausgezahlt wird. Dieser belief sich jährlich 
auf ca. 1.600 €.
Das Finanzamt setzte die Erbschaftsteuer vom geerbten Vermö-
gen auf 96.000 € fest. Die Vorerbin wehrte sich hiergegen, weil 
sie aufgrund ihres Alters nur noch eine Lebenserwartung von 
20 Jahren habe und ihr voraussichtlich nur insgesamt 32.000 € 
aus dem Erbe zufließen würden.
Nach Auffassung des Finanzgerichts erwarb die Vorerbin den 
gesamten Nachlass und schuldet daher auch die Erbschaftsteuer 
für diesen Erwerb. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Besteuerung des Erwerbs eines Vorerben als Vollerben bestün-
den nicht.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Tipp: In diesem Fall hätte die Einräumung eines Vermächtnis-
nießbrauchs vermutlich zu einer niedrigeren Erbschaftsteuer 
geführt. Eine vorherige Beratung durch den Steuerberater ist 
deswegen zu empfehlen.

➔  Erbschaftsteuer ....…………………………………………

Grundstücksbewertung
Auswirkung von Sanierungskosten
Der Verkehrswert von Mietwohngrundstücken ist für steuerli-
che Zwecke regelmäßig im Ertragswertverfahren zu ermitteln. 
Bauschäden sind in diesem Verfahren nur insoweit zu berück-
sichtigen, als sie sich auf den Verkehrswert auswirken. Hat 
ein bebautes Grundstück trotz hohen Alters eine notwendige 
durchgreifende Sanierung nicht erfahren, liegt ein Bauschaden 
vor. In diesem Fall ist im Rahmen der Wertermittlung u. a. bei 
den nachhaltig erzielbaren Erträgen von einem mangelfreien 
Objekt auszugehen und das Ergebnis der Wertermittlung um die 
aufzuwendenden Kosten zu mindern.
Wurde dem schlechten Zustand des Gebäudes im Ertragswertver-
fahren bei Erträgen, Bewirtschaftungskosten und Restnutzungs-
dauer nicht Rechnung getragen, können Instandsetzungskosten 
(Sanierungskosten) durch Abschläge zu berücksichtigen sein. 
Diese können z. B. bei zwingend erforderlichen Maßnahmen in 
voller Höhe berücksichtigt werden, wenn sich aus einem Gutach-
ten ergibt, wie sich die Mängel und Schäden konkret auf den 
Verkehrswert auswirken.
Folglich können Sanierungskosten nur dann verkehrswertmin-
dernd berücksichtigt werden, wenn bei den nachhaltig erzielbaren 
Erträgen nicht die derzeit erzielten Erträge, sondern die nach 
Sanierung erzielbaren Erträge angesetzt werden. Berücksichtigt 
ein Sachverständigengutachten diese Wechselwirkung nicht, ist 
es methodisch fehlerhaft und unbeachtlich.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Betriebsprüfung
Grundlagen für Zuschätzung
Im Rahmen einer Betriebsprüfung waren prüfungsrelevante 
Unterlagen nicht vorgelegt und Auskünfte nicht erteilt worden. 
Mangels anderer Schätzungsmöglichkeiten griff das Finanzamt 
auf zwei ZBons zurück, die im Rahmen einer zur gleichen Zeit 
stattfindenden Durchsuchung der Steuerfahndung im Müll des 
geprüften Unternehmens gefunden wurden. Die aufgefundenen 
ZBons stammten aus einem dem Prüfungszeitraum um zwei Jahre 
nachfolgenden Jahr.
Das Finanzgericht Düsseldorf schloss sich der vom Finanzamt 
gewählten Schätzungsmethode an. Demnach sei eine Schätzung 
der in den Streitjahren erzielten Verkaufserlöse anhand der durch-
schnittlichen Tageserlöse, abgeleitet aus den vorgefundenen 
ZBons, sachgerecht.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Welche Autofahrer sind die Nettesten? - 
Die Geisterfahrer, die sind wirklich sehr entgegenkommend.


